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Anders als landläufig angenommen 
stellt ein hohes Lebensalter für sich kein 
erhöhtes Periimplantitisrisiko dar. Pro - 
bleme entstehen insbesondere bei Men-
schen im hohen Alter, wenn die richtige 
Mundhygiene nicht mehr geleistet wer-
den kann. Für die Periimplantitisthera-
pie wird ein vierphasiges Behandlungs-
schema bestehend aus Initialtherapie, 
chirurgisch-resektiver Phase, augmen-
tativ-rekonstruktiver und letztendlich 
der Recallphase gefordert.

Berechnung der Initialtherapie
Die Initialtherapie der Periimplanti-
tistherapie umfasst das supra- und 
subgingivale, noch nicht eigentlich 
chirurgische mechanische Reinigen der 
Implantatoberfläche sowie die periim-
plantäre chemische Desinfektion.
Die Entfernung harter und weicher 
Zahnbeläge (eigentlich richtigerweise 
Implantatbeläge) und deren Nachkont-
rolle/Nachreinigung sind von den GOZ-
Nrn. 4050 und 4060 mit umfasst. Das 
chirurgische Entfernen subgingivaler 
Konkremente wird ebenfalls seit 2012 
von der GOZ-Nr. 4070 mit umfasst.
Zu beachten ist, dass bei diesen Be-
lagsentfernungen am Implantat dies 
immer den einwurzeligen Leistungs-
inhalten (GOZ-Nrn. 4050, 4070) zu-
geordnet wurde, womit ein Ansatz der 

GOZ-Nr. 4055 oder 4075 daher auch 
dann, wenn das Implantat anstelle 
eines mehrwurzeligen Zahnes im hin-
teren Mundbereich implantiert wurde, 
nicht möglich ist. Die 2012 neu ge-
schaffene GOZ-Nr. 1040 (Professionelle 
Zahnreinigung) beinhaltet ebenfalls in 
ihrer Leistungslegende das Implantat, 
sodass eine PZR an Implantaten eben-
falls nach der GOZ-Nr. 1040 berechnet 
werden muss.
Die Leistungslegende der neu geschaf-
fenen GOZ-Nr. 4025, also die subgin-
givale medikamentöse antibakterielle 
Lokalapplikation, ist eindeutig auf den 
Zahn begrenzt. Insofern sind derartige 
subgingivale Desinfektionsmaßnahmen 
(z. B. mit PerioChip®, mit CHX-Gel oder 
mit lokalen Antibiotikazubereitungen) 
an Implantaten nicht von der GOZ-Nr. 
4025 umfasst und müssen nach § 6 
Abs. 1 GOZ analog berechnet werden.

Berechnung der  
chirurgisch-resektiven Therapien
Die Berechnung der chirurgisch-resekti-
ven Periimplantitistherapie wird in der 
GOZ fast ausnahmslos nicht abgebildet. 
Dies liegt daran, dass die hierzu ent-
wickelten Verfahren bei der GOZ-Reform 
2012 so gut wie nicht berücksichtigt 
worden sind. Lediglich bei der Osteo-
plastik nach der GOZ-Nr. 4136 wird das 

Implantat erwähnt. Dies bedeutet, dass 
bei allen anderen Methoden der chi-
rurgischen Periimplantitistherapie auf 
die Analogberechnung nach § 6 Abs. 1 
GOZ zurückgegriffen werden muss:

 – Die Implantatplastik (Implantoplas-
tik) ist als selbstständige Behand-
lungsmaßnahme in der GOZ nicht 
beschrieben.

 – Die aus der Parodontologie bekannte  
Lappenoperation umfasst ausweis-
lich der Leistungslegenden der GOZ-
Nrn. 4090 und 4100 nur die Zähne 
und deren Parodontium und wurde 
2012 nicht um Implantate oder 
peri implantäres Gewebe erweitert. 
Ebenso ist bei der Ginigivoplastik 
oder Gingivektomie, bei der über-
schüssiges Zahnfleisch entfernt wird, 
nur vom Parodontium die Rede, wel-
ches bei einem Implantat nicht vor-
handen ist.

 – Laserunterstützte Verfahren zur Rei-
nigung und Dekontamination des 
periimplantären Gewebes oder der 
Implantatoberfläche sind in der GOZ 
2012 ebenfalls nicht erwähnt.

Bei all diesen verschiedenen Periim-
plantitistherapien ist nach § 6 Abs. 1 
GOZ eine nach Art, Kosten- und Zeit-
aufwand gleichwertige Leistung heran-
zuziehen.

Dr. Dr. Alexander Raff

Abrechnung der 
 Periimplantitistherapie

Dr. Dr. Raff
[Infos zum Autor]
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Berechnung der augmentativ- rekonstruktiven Therapien
Bei der Verwendung von Knochenersatzmaterialien im 
 Zusammenhang mit einer Periimplantitis ist die Angabe 
 eines Implantates in der Leistungsbeschreibung der GOZ-  
Nr. 4110 fachlich nicht nachvollziehbar, da in diesem Fall 
gar kein regenerationsfähiges Paro dontium bzw. Wurzel-
zement und Desmodont existiert. Es liegt somit kein 
paro dontaler Defekt vor. Auch bei einer Auffüllung einer 
 Extraktionsalveole im Sinne einer „Socket Preservation“ 
ist kein Parodontium vorhanden.
Somit fällt weder das Auffüllen einer periimplantären 
Knochentasche noch die „Socket Preservation“ unter die 
Leistungsbeschreibung der GOZ-Nr. 4110. Diese Maßnah-
men sind analog nach § 6 Abs. 1 GOZ berechenbar.

Im Zusammenhang mit einer periimplantären Knochen-
tasche ist das Einbringen von Knochen aus dem Opera-
tionsgebiet nach GOZ-Nr. 9090 berechenbar und/oder 
die Einbringung von Knochen ersatzmaterial analog nach 
§ 6 Abs. 1 GOZ zu berechnen. Bei Entnahme von Kno-
chen außerhalb des Aufbaugebietes ist die GOZ-Nr. 9140 
je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich berechenbar. Dabei 
ist wesentlich, dass die GOZ-Nr. 9090 auch die Knochen-
entnahme beinhaltet und neben der GOZ-Nr. 9140 nur 
dann berechnungsfähig ist, wenn beide Knochenentnah-
mestellen separat liegen.
Wird bei der Periimplantitistherapie zur Behandlung eines 
Knochendefekts eine knochenregenerative Membran ver-
wendet, so wird dies nach der GOZ-Nr. 4138 berechnet.

Weitere zusätzliche Maßnahmen im Rahmen einer 
Periimplantitistherapie
Gegebenenfalls sind im Rahmen einer Periimplantitisthera-
pie zusätzliche Maßnahmen wie z. B. die Full Mouth Disin-
fection, deren Ziel die Vermeidung der bakteriellen Rekolo-
nisation aus anderen Schlupfwinkeln (Zunge, Schleimhäute 
etc.) ist, oder aber eine Photodynamische Therapie indi-
ziert. Auch hierbei handelt es sich um gemäß § 6 Abs. 1 
GOZ analog zu berechnende Behandlungsmaßnahmen, da 
diese in der GOZ ebenfalls nicht beschrieben sind.

Diese Ausführungen basieren auf dem GOZ-Kommentar 
von Liebold/Raff/Wissing.

Dr. Dr. Alexander Raff
Zahnarzt/Arzt
Mitherausgeber 
„DER Kommentar zu BEMA und GOZ“

Kontakt über:
Asgard-Verlag 
Dr. Werner Hippe GmbH
53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241 3164-10
www.bema-goz.de
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Referentin: Iris Wälter-Bergob/Meschede
Seminarzeit: Freitag, 12.00 – 19.00 Uhr und Samstag, 9.00 – 19.00 Uhr 

24-STUNDEN-KURS MIT SACHKUNDENACHWEIS
Konstanz und Baden-Baden

Referentin: Iris Wälter-Bergob/Meschede
Seminarzeit: Freitag, 10.00 – 19.00 Uhr und Samstag, 9.00 – 19.00 Uhr

SEMINAR A
 WEITERBILDUNG UND QUALIFIZIERUNG 
HYGIENEBEAUFTRAGTE(R) FÜR DIE ZAHNARZTPRAXIS
20-STUNDEN-KURS MIT SACHKUNDENACHWEIS

* NEUE SEMINARZEITENKonstanz undBaden-Baden

inkl. umfassendem Kursskript!

SEMINAR B
AUSBILDUNG ZUR QUALITÄTSMANAGEMENT-BEAUFTRAGTEN QMB
Referent: Christoph Jäger/Stadthagen, Seminarzeit: 9.00 – 18.00 Uhr

Organisatorisches
SEMINAR A
Kursgebühr ZA (pro Kurs) inkl. Kursskript 275,– € zzgl. MwSt.

Kursgebühr ZAH (pro Kurs) inkl. Kursskript 224,– € zzgl. MwSt.

Teampreis ZA+ZAH (pro Kurs) inkl. Kursskript 448,– € zzgl. MwSt.
Tagungspauschale** (pro Kurs/Person)  118,– € zzgl. MwSt.

SEMINAR B
Kursgebühr (pro Kurs) inkl. Kursskript 109,– € zzgl. MwSt.

Tagungspauschale** (pro Kurs) 59,– € zzgl. MwSt.

inkl. umfassendem Kursskript!

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen 
2017 erkenne ich an.

Datum/Unterschrift

E-Mail (Bitte angeben, Sie erhalten Ihr Zertifi kat per E-Mail.)

 Für das Seminar A (Weiterbildung und Qualifi zierung Hygienebeauftragte[r]) oder das Seminar B 
(Ausbildung zur QM-Beauftragten) melde ich folgende  Personen verbindlich an. Bitte beachten Sie, dass 
Sie pro Termin nur an einem Seminar teilnehmen können: 

Seminar A

Unna 10./11.02.2017  
Hamburg 05./06.05.2017  
Berlin 12./13.05.2017  
Trier 19./20.05.2017  
Warnemünde 26./27.05.2017  
Leipzig 15./16.09.2017 
Konstanz 22./23.09.2017*  
Berlin 29./30.09.2017  
Essen 13./14.10.2017  
Wiesbaden 03./04.11.2017  
Baden-Baden 01./02.12.2017*  

Seminar B

11.02.2017  
05.05.2017   
12.05.2017   

27.05.2017   
16.09.2017  
23.09.2017   
29.09.2017   
14.10.2017   

02.12.2017   

Hamburg

Titel | Vorname | Name Titel | Vorname | Name

Faxantwort an 0341 48474-290
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